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A L L G E M E I N E  L I E F E R B E D I N G U N G E N  

der Feinmetall GmbH 

zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern 

 

1. Allgemeines 

 Allen unseren Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte 

vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Kunden werden auch 

durch Auftragsannahmen nicht Vertragsinhalt. Ein Vertrag kommt - mangels besonderer Vereinbarung - 

mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.  

 Wir behalten uns an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen körperlicher und 

unkörperlicher Art -- auch in elektronischer Form- - Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten 

nicht zugänglich gemacht werden.  

2. Preise und Zahlungsbedingungen 

 Unsere Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden 

gesetzlichen Umsatzsteuer.  

 Unser Zahlungsziel ist 30 Tage nach Rechnungsdatum. Bei Zahlungen innerhalb von 14 Tagen ab 

Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, sofern unsere Rechnungen für alle vorangegangenen 

Lieferungen voll ausgeglichen sind. Für die Wahrung der Frist ist die vorbehaltlose Gutschrift auf einem 

unserer Konten maßgebend.  

 Vergütungen für Dienstleistungen sind sofort nach Rechnungserhalt und Abnahme ohne Abzug zu 

bezahlen.  

 Die Rechtsfolgen eines Zahlungsverzugs des Kunden bestimmen sich nach dem Gesetz, insbesondere 

nach § 288 BGB.  

 Aufträge mit einem Nettowert ab  25.000,00 € und Aufträge für nach kundenspezifischen Erfordernissen 

zu fertigende Geräte berechtigen uns, eine Vorauszahlung in angemessener Höhe zu verlangen.  

 Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 

sind.  
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3. Lieferfrist 

 Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 

Kunden zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von 

Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen 

durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die 

Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.  

 Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt zurückzuführen, verlängern sich die Fristen 

angemessen.  

 Kommen wir in Verzug, kann der Kunde - sofern er glaubhaft macht, daß ihm hieraus ein Schaden 

entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzugs von je 0,6 %, insgesamt 

jedoch höchstens 6 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzugs nicht 

in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.  

 Entschädigungsansprüche des Kunden, die über die vorgenannten Grenzen hinausgehen, sind in allen 

Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies 

gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder für Körperschäden zwingend 

gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden. Das 

gesetzliche Rücktrittsrecht des Kunden bleibt unberührt.  

4. Gefahrübergang 

 Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn die Lieferung unser Werk verläßt. Auf Wunsch des Kunden 

versichern wir die Produkte gegen etwaige Transportschäden oder Verlust.  

5. Sachmängel 

 Für Sachmängel haften wir wie folgt:  

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu 
liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist - ohne Rücksicht auf die 
Betriebsdauer - einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag. Produkte die wie beispielsweise Prüfstifte und Probecards einem von der 
Intensität und der Dauer der Nutzung abhängigen Verschleiß unterliegen sind von der 
Gewährleistung ausgeschlossen. Dies gilt insbesonders für Beschädigungen und Störungen, die 
durch normalen Verschleiß oder durch Nichtbefolgen von Vorschriften über die Behandlung, 
Wartung und Pflege der Produkte auftreten. 

 

2. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang. 

Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Fristen vorschreibt. 

. 

 Ansonsten verjähren Sachmängelansprüche in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem 

Gefahrübergang. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz zwingend längere 

Fristen vorschreibt. 

3. Der Kunde hat Sachmängel gegenüber uns unverzüglich schriftlich zu rügen.  

4. Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.  



Version 2.0 Feinmetall Seite 3 von 4 19.01.2007 
 

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde - unbeschadet etwaiger 

Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für 

vergebliche Aufwendungen kann der Kunde nicht verlangen.  

6. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 

Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 

Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, oder die aufgrund 

besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden 

vom Kunden oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten 

vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 

Mängelansprüche.  

7. Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem 

Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 

getroffen hat.  

8. Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen Ziffer 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). 

Weitergehende oder andere als die in dieser Bestimmung geregelten Ansprüche des Kunden 

gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.  

6. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 

 Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, 

daß wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch 

des Kunden auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in 

zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des 

Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder für Körperschäden zwingend gehaftet wird; eine Änderung der 

Beweislast zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Kunden zum Rücktritt 

vom Vertrag bleibt unberührt.  

 Bei vorübergehender Unmöglichkeit kommt Ziffer 3 (Fristen für Lieferungen; Verzug) zur Anwendung.  

7. Sonstige Schadensersatzansprüche 

 Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 

Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.  

 Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen 

des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Körperschäden, wegen der Übernahme einer Garantie für 

das Vorhandensein einer Eigenschaft oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 

Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen 

vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für 

Körperschäden oder wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft 

gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 

Regelungen nicht verbunden.  

8. Eigentumsvorbehalt 
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 Die von uns gelieferten Erzeugnisse (Vorbehaltsware) bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung 

sämtlicher uns gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der 

Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % 

übersteigt, werden wir auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte 

freigeben. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine Verpfändung oder 

Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen 

Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, daß der Wiederverkäufer von seinem Kunden 

Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, daß das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn 

dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.  

 Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Angriffen Dritter hat der Kunde uns 

unverzüglich zu benachrichtigen.  

 Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum Rücktritt und zur 

Rücknahme berechtigt; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme bzw. Geltendmachung 

des Eigentumsvorbehaltes erfordert keinen Rücktritt von uns; in diesen Handlungen oder der Pfändung 

der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich 

erklärt.  

9. Schutzrechte Dritter 

 Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Kunden und werden hierdurch 

Schutzrechte Dritter verletzt, stellt der Kunde uns von sämtlichen Ansprüchen frei.  

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

 Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Kaufmann ist, unser Sitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, 

am Sitz des Kunden zu klagen.  

 Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluß des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

11. Verbindlichkeit des Vertrages 

 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen 

verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für einen Partner 

darstellen würde. 

 


